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B BESTANDSSITUATION UND AUSWIRKUNGSPROGNOSE 

3 Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

Ziel der Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung ist es, die aktuelle Umweltsituation dar-
zustellen und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Empfindlichkeit des Untersuchungs-
raumes zu ermitteln. In den Bewertungen der Auswirkungsintensitäten sind die jeweiligen schutzgut-
relevanten Vorbelastungen berücksichtigt. Grundsätzlich erfolgen die Bestandsbewertung sowie die 
Bewertung der Auswirkungen verbal argumentativ mithilfe einer vierstufigen Skala (gering, mittel, 
hoch, sehr hoch). 

Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen differenziert für die einzelnen Schutzgüter nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfasst, beschrieben und bewertet. Für die 
Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurde der Wirkraum so erweitert und abge-
grenzt, dass alle potenziellen Auswirkungen - auch jene, die über das Plangebiet hinaus wirken - er-
kannt und bewertet werden können. Insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild wurde ein ausreichend großer Umgriff um das Planungsgebiet gewählt.  

Die Bestandsaufnahme sowie die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-
rung der Planung erfolgt für die Schutzgüter des Umweltrechts nach folgender Gliederung: 

- Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

- Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Schutzgut Fläche 

- Schutzgut Boden 

- Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

- Schutzgut Luft und Klima 

- Schutzgut Landschaft 

- Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die methodische Vorgehensweise bei der Bearbeitung, die neben dem Bestand und den Auswir-
kungsprognosen auch die denkbaren Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung behandelt, 
wird in Kapitel 6 (Methodik und technische Verfahren) des gegenständlichen Umweltberichts darge-
stellt. 
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Code Biotoptyp 

45.30 Einzelbäume 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz 

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter 

60.50 Kleine Grünfläche 

 

Der Großteil des Änderungsbereiches besteht derzeit aus einer Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) 
mit artenarmer Ausprägung. Dominierend treten die Arten Löwenzahn (Taraxacum officinale), Weiß-
klee (Trifolium repens), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesenlabkraut (Galium mollugo agg.), 
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Gewöhnliches Rispengras (Poa tivialis) auf. In den feuch-
teren / nasseren Bereichen um den Entwässerungsgraben ist vermehrt die Gewöhnliche Hühnerhirse 
(Echinochloa crusgalli) und vereinzelt Rotklee (Trifolium pratense) zu finden. 

Innerhalb des Plangebiets stehen insgesamt 10 mittelalte und alte Birnbäume mit einem Brusthö-
hendurchmesser (BHD) zwischen ca. 30 und 85 cm. Um die Birnbäume herum ist teils ein Bestand 
kleinerer Sträucher, wie Pfaffenhütchen oder Schlehen, vorhanden (vgl. Abbildung 8 und 9). Im west-
lichen Bereich des Plangebietes befindet sich zudem eine Gehölzgruppe aus drei mittelalten bis alten 
Lebensbäumen, einer jungen Esche, sowie einer mittelalten Kirschpflaume und einer Zwetschge. 
Diese werden durch Sträucher (Holunder, Weißdorn) komplementiert. 

Südwestlich des Plangebiets befinden sich zwei alte Schwarzpappeln mit einem BHD von ca. 200 cm. 

 
Abbildung 8:  Birnbäume auf der Fettwiese, teilweise mit 
kleinen Sträuchern um den Stamm 

 
Abbildung 9:  rechts Feldgehölz aus standortgerechter und 
standortfremder Artenzusammensetzung 

Im Südosten und Südwesten des Flurstückes mit der Nr. 952 hat sich jeweils auf einer ca. 20 x 20 m 
großen Fläche eine Ruderalflur auf einer Erd- und Kiesaufschüttung entwickelt (vgl. Abbildung 10 und 
11). Auf der Ruderalflur im Südosten ist die Sukzession bereits fortgeschritten. Es sind vereinzelt jun-
ge Weiden und zottiges Weidenröschen vorhanden. 
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Abbildung 10:  Kies- und Erdaufschüttung mit Ruderalflur 
mit bereits vorgeschrittener Sukzession 

 
Abbildung 11:  Kies- und Erdaufschüttung mit Ruderalflur 
bestehend aus Aufwuchs des zottigen Weidenröschens und 
jungen Weiden 

Nördlich an den Änderungsbereich angrenzend verläuft ein Entwässerungsgraben mit umliegend 
wachsenden Seggen, Mädesüß, Weidenröschen, Blutweiderich, Hahnenfuß und einem kleinen Har-
triegelstrauch (vgl. Abbildung 12 und 13). Nahe dem Entwässerungsgraben fanden sich am Tag der 
Begehung vor Ort (05.08.24) zudem mehrere mit Wasser gefüllte Fahrspuren. 

 
Abbildung 12:  Entwässerungsgraben an der nördlichen 
Änderungsgrenze 

 
Abbildung 13:  Entwässerungsgraben mit umliegend wach-
senden Seggen, Mädesüß, Weidenröschen, Blutweiderich, 
Hahnenfuß 

Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentielle natürliche Vegetation beschreibt einen gedachten Endzustand der Vegetation, der 
ohne die menschlichen Einflüsse aufgrund der aktuellen klimatischen, edaphischen und floristischen 
Bedingungen vorherrschen würde. Die potentiell natürliche Vegetation im Plangebiet entspricht ei-
nem Waldmeister-Buchenwald; örtlich Hainsimsen-Buchenwald, Eichen-Eschen-Hainbuchen-
Feuchtwald, Bergahorn-Eschen-Feuchtwald oder Eschen-Erlen-Sumpfwald. 
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Abbildung 15: Habitatstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches; unmaßstäblich 

Avifauna 

Es wurden 28 Vogelarten erfasst. Davon sind neun Arten planungsrelevant. Fünf planungsrelevante 
Arten (Goldammer, Rauchschwalbe, Turmfalke, Weißstorch, Wiesenpieper) wurden als Nahrungsgast 
oder Durchzügler erfasst. Aufgrund ausreichend gleichwertiger Flächen in der direkten Umgebung 
handelt es sich beim Geltungsbereich um keine essentiellen Nahrungs- oder Rastflächen. 

Eine planungsrelevante Art, der Rotmilan, wurde mit einem Brutnachweis ca. 60 m südwestlich des 
Geltungsbereiches auf Flurstück Nr. 939 festgestellt (vgl. Abbildung 16). Innerhalb des Geltungsberei-
ches wurden zudem zwei Reviere der planungsrelevanten Art Star nachgewiesen. 
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Abbildung 16: Planungsrelevante Brutvogelarten 2025; unmaßstäblich 

Fledermäuse 

Es wurden vier Rufgruppen erfasst: Plecotus, Myotis, Pipistrelloid und Nyctaloid. In der Rufgruppe 
Pipistrelloid wurden zwei Fledermausarten, Zwergfledermaus und Mückenfledermaus sicher be-
stimmt. Zudem wurden Rufe der Weißrand- oder Rauhautfledermaus zugeordnet. Weiterhin wurde 
die Gattung Bartfledermäuse und die Art Großer Abendsegler bestimmt. 

Die Rufaktivität war insgesamt gering. Rufe der Rufgruppe Pipistrelloide wurden mit durchschnittlich 
14,5 Rufen/Nacht innerhalb der Dauererfassung am häufigsten festgestellt. Auch während der 
Schwärm- und Ausflugbegehung war dies die am häufigsten aufgezeichnete Rufgruppe. 

Während der Transektbegehung und der Schwärmkontrollen konnten mehrere Individuen bei Trans-
fer- und auch Jagdflügen an den Gehölzen im nordwestlichen Teil des Geltungsbereiches beobachtet 
werden. Auch die Dauererfassung weist durch häufigere Rufaufnahmen an den Standorten N und 
NW darauf hin, dass die Gehölze als Jagdhabitat genutzt werden. 

Während der Transekt- und Schwärmbegehung gab es keinen Hinweis auf eine Wochenstube inner-
halb des Geltungsbereiches. Auch die Dauererfassung weist nicht auf eine Wochenstube hin und 
zeigt an keinem der Standorte eine bimodale Verteilung. Die Betroffenheit einer Lebensstätte inner-
halb des Geltungsbereiches ist daher auszuschließen. 
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(unabsehbare Naturkatastrophen / Extremwetterereignisse wie z. B. Sturm / Orkan, Starkregen, 
Hochwasser, Schneedruck etc.). 

3.14 Prognose der Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planung das Projektgebiet auch zukünftig 
landwirtschaftlich (als Wiese) genutzt wird. Somit bliebe die landwirtschaftliche Nutzfläche weiterhin 
als Ertragsstandort und als Lebensraum für Fauna und Flora erhalten. Die natürlichen Bodenfunktio-
nen würden im Bereich der landwirtschaftlichen Grünlandfläche nicht beeinträchtigt. Das Land-
schaftsbild und die Erholungsfunktion der Fläche würden bei Nichtdurchführung der Planung nicht 
weiter eingeschränkt. Allerdings wären mit Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung auch die 
damit verbundenen Auswirkungen unvermindert möglich (Einträge von Nähr- und Schadstoffen in 
den Boden bzw. das Grundwasser, Verdichtung von Böden etc.). Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass die mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzungsplans ver-
bundenen Zielsetzungen der Sicherstellung des Bedarfes an Wohnbauflächen nicht erfolgen könnten. 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im 
Rahmen der gegenständlichen Änderung des Flächennutzungsplans wurden die folgenden Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt: 

Tabelle 3: Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

Mensch, 
insbesondere die 
menschliche 
Gesundheit 

Überbauung, 
Kulissenwirkung, 
Schadstoffemissionen,  
Lärm 

- Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und 
damit auf die Erholungseignung durch entsprechende grün-
ordnerische Maßnahmen zur Durch- und Eingrünung des 
Plangebietes 

- Hinsichtlich des Immissionsschutzes für die im Änderungs-
bereich vorgesehenen Wohnnutzungen wird auf das ent-
sprechende Kapitel in der Begründung verwiesen  

Tiere, Pflanzen 
und die biologi-
sche Vielfalt 

Versiegelung, 
Überbauung, 
Beeinträchtigung von 
Lebensräumen 
 

- Entwicklung von für Tier- und Pflanzenarten wertvollen 
Strukturen im Rahmen der festgesetzten Ein- / Durchgrü-
nungen  

- Erhalt der ökologischen Durchgängigkeit (v. a. Kleinsäuger) 
durch Festsetzung von für Kleintieren durchgängigen Ein-
friedungen 
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Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

- Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 
BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot, Störungs- und 
Schädigungsverbot).  

- Vermeidung einer direkten Beleuchtung der als Jagdhabitat 
für Fledermäuse potenziell geeigneten Obstbäume bei 
nächtlichen Bauarbeiten. Im Zuge des Beleuchtungskonzep-
tes des Wohngebietes sind entsprechend fledermaus- und 
insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. 

- Werden Vögel während der Brut- und Aufzuchtphase ge-
stört, kann es zur Aufgabe der Brut und damit zur Tötung 
von Jungtieren kommen. Um dies zu vermeiden, sind die 
Baufeldfreimachung und anschließenden Bauarbeiten au-
ßerhalb der Brutzeit, vom 1. März bis 30. September (§ 39 
BNatSchG) zu beginnen und sukzessive fortzuführen. 

Boden / Fläche Abtrag und Boden 
bzw. Flächenversiege-
lung 
 
Bodenschutz 
 
Altlasten 

- Reduzierung der Boden- / Flächenversiegelung auf das un-
bedingt notwendige Mindestmaß, z.B. Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen soweit zulässig 

- Reduzierung der Flächenversiegelung, Begrenzung der Ver-
siegelung auf den Grundstücken mit einer zulässigen GRZ 
von 0,4 

- Reduzierung des Bodenab- bzw. -auftrages auf das notwen-
dige Mindestmaß 

- Sachgerechter Umgang mit anfallendem Boden (Trennen 
von Ober- und Unterboden, sachgerechte Lagerung des 
Oberbodens) 

- Der humose Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten 
auf allen beanspruchten Flächen abgeschoben werden. Der 
Erdaushub sollte in Mieten zwischengelagert werden 

- Der im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushub ist 
möglichst im Plangebiet zu verwerten, d. h. der innerhalb 
des Änderungsbereichs abgeschobene Oberboden wird ent-
sprechend der gängigen Praxis auf geeigneter Fläche wieder 
fachgerecht aufgebracht und damit erhalten. 

- Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbei-
ten anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutz-
rechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu 
entsorgen. 

- Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu vermeiden; diese 
sind daher bei trockener Witterung und gutem, trockenen, 
bröseligen, nicht schmierenden Boden auszuführen 
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Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

T1/2013 (Starkregen und urbane Sturzfluten - Praxisleitfa-
den zur Überflutungs- vorsorge) sind zu beachten. 

Luft/ Klima Überbauung, 
Versieglung 
 
Schadstoffemissionen 

- Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse durch 
entsprechende grünordnerische Maßnahmen als Beitrag für 
die Frischluftzufuhr und Lufterneuerung (Adsorptions- und 
Filtervermögen der Gehölze) 

Landschaftsbild Fernwirkung 
 
Beeinträchtigung be-
stehender Blickbezie-
hungen 
 
Neuschaffung negati-
ver Blickbeziehungen 

- Einbindung des geplanten Wohngebiets in die Landschaft 
durch funktional wirksame Eingrünungsmaßnahmen aber 
auch zu dessen inneren Durchgrünung 

- Die maximal sichtbare Wandhöhe wird begrenzt, um zu 
vermeiden, dass auf den einsehbaren Gebäudeseiten über-
dimensionierte Fassadenansichten entstehen und zu sicher-
zustellen, dass sich die Bebauung in die umliegende Sied-
lungsstruktur einfügt 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

Beeinträchtigung 
kulturhistorische Be-
deutung 

- Unverzügliche Meldung von Funden (z.B. Scherben, Metall-
teile, Knochen) an das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) oder an die zuständi-
ge Untere Denkmalschutzbehörde. 

- Möglichkeit zu Fundbergung und Dokumentation ist einzu-
räumen (§ 20 DSchG) 

- Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach An-
zeige, unverändert im Boden zu belassen. 

Abfall Wiederverwertung - Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial 
müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung zuge-
führt bzw. als Abfall entsorgt werden. 

- Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die 
Anforderungen der Verwaltungsvorschrift des Umweltmi-
nisteriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hin-
weise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des dama-
ligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten. 

- Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der 
durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
anzuwenden. 

 

















https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103013
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103013
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